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Zusammenfassung 
Mit der Sozialwohnungsquote werden Wohnungseigentümer*innen von mindestens 
50 Wohnungen verpflichtet, eine bestimmte Quote ihres Wohnungsbestands als So-
zialwohnungen anzubieten (Allgemeine Sozialquote): 

• Ab einem Bestand von 50 Wohnungen: 10 Prozent der Wohnungen 

• Ab einem Bestand von 100 Wohnungen: 15 Prozent der Wohnungen 

• Ab einem Bestand von 500 Wohnungen: 20 Prozent der Wohnungen 

• Ab einem Bestand von 1000 Wohnungen: 30 Prozent der Wohnungen 

Die Sozialwohnungen sind rotierend an Menschen mit WBS 100, 140, 180 und 220 
zu vergeben.  

Mindestens 20 Prozent dieser Sozialwohnungen sind an Menschen mit „besonde-
rem Wohnbedarf“ zu vermieten, insbesondere an wohnungslose oder von Woh-
nungslosigkeit bedrohte Menschen, schwerbehinderte oder von Gewalt betroffene 
Menschen und Menschen in extrem beengten Wohnverhältnissen (Besondere So-
zialquote). Die Vermittlung von Menschen mit besonderem Wohnbedarf erfolgt 
durch die Sozialen Wohnhilfen und das Landesamt für Wohnungswesen. 

Die Sozialwohnungsquote wird möglichst proportional nach Art, Lage und Größe 
der Wohnungen aus dem gesamten Bestand erfüllt. 

Die Miete bestimmt sich nach der ortsüblichen Vergleichsmiete mit einem nach dem 
WBS gestaffelten Abschlag in Höhe von 15 bis 30 Prozent.  

Zur Erfüllung der Quote müssen Wohnungseigentümer*innen jede zweite neu zu 
vermietende oder freiwerdende Wohnung als Sozialwohnung vermieten.  

Innerhalb der ersten drei Jahre müssen 50 % der Quote erfüllt sein. Hierzu kann 
auch in bestehenden Mietverhältnissen die Miete gesenkt werden, wenn die Vo-
raussetzungen für die Sozialvermietung vorliegen. Ab dem vierten Jahr erfolgt die 
Umsetzung ausschließlich über die Neuvermietung jeder zweiten freien Wohnung 
als Sozialwohnung.  

Sozialwohnungen, die aufgrund von Auszug oder Wegfall der Wohnberechtigung 
wegfallen, werden durch die nächste freiwerdende Wohnung kompensiert. Fällt die 
Wohnberechtigung weg (Fehlbelegung), bleibt der Mietvertrag bestehen und die 
Miete wird schrittweise erhöht. 

Die Umsetzung der Sozialwohnungsquote wird durch ein neu einzuführendes Lan-
desamt für Wohnungswesen kontrolliert. Die Wohnungseigentümer*innen reichen 
hierfür insbesondere einen jährlichen Bericht über die Erfüllung der Sozialwoh-
nungsquote ein. 
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Das Landesamt für Wohnungswesen führt ein Wohnungskataster, in dem insbeson-
dere die Angaben der Wohnungseigentümer*innen über Art, Umfang und Nutzung 
ihres Wohnungsbestandes dokumentiert werden. 

Ein Zuwiderhandeln der Wohnungseigentümer*innen kann über das Ordnungsrecht 
mit Bußgeldern geahndet werden. Finanzielle Vorteile können abgeschöpft werden. 

 

Zentrale Erkenntnisse der Studie 

1) Wohnen ist ein Menschenrecht. Der Staat ist verpflichtet, für 
bezahlbaren und angemessenen Wohnraum für alle zu sorgen. 
Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Eine sichere, 
angemessene Wohnung ist die Grundlage für die Erfüllung grundlegender Rechte, 
Bedürfnisse und Entwicklungsmöglichkeiten. Sie ist der Lebensmittelpunkt und als 
solcher Ausgangspunkt für die Realisierung grundrechtlich verbürgter Freiheiten.  

Aus den Grund- und Menschenrechten lässt sich ein subjektives Recht auf Zugang 
zu bezahlbarem und angemessenem Wohnraum ableiten. Der Staat hat dement-
sprechend die Pflicht, auf eine Versorgung mit angemessenem Wohnraum für alle 
hinzuwirken und Wohnungs- wie Obdachlosigkeit zu verhindern. Finanzielle Unter-
stützungsleistungen reichen nicht; der Staat steht in der Pflicht, den Zugang zu 
Wohnraum effektiv zu gewährleisten. 

2) Das Land Berlin kommt seiner Pflicht nicht nach, bezahlbaren 
und angemessenen Wohnraum bereitzustellen. Die Stadt 
befindet sich in einer Wohnraumversorgungskrise. 
In Berlin hat mehr als die Hälfte der 2,2 Millionen Haushalte Anspruch auf einen 
Wohnberechtigungsschein. Demgegenüber stehen nur noch knapp 86.000 Sozial-
wohnungen – Tendenz sinkend. Obwohl neu gebaut wird, schrumpft das Angebot 
an bezahlbarem Wohnraum, da jährlich mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbin-
dung fallen als gebaut werden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage.  

Auf dem freien Mietmarkt steigen die Mieten immer weiter. Während selbst Durch-
schnittsverdienende sich nur noch einen Bruchteil der angebotenen Wohnungen im 
Stadtgebiet leisten können und akut von Wohnarmut bedroht sind, ist der Zugang 
zu Wohnraum für marginalisierte Gruppen und Haushalte mit geringem Einkommen 
praktisch versperrt. Besonders alarmierend ist die zunehmende Obdach- und Woh-
nungslosigkeit. Etwa 60.000 Berliner*innen haben keine Wohnung und leben in 
Notunterkünften oder auf der Straße. 
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3) Es fehlt an wirksamen wohnungspolitischen Maßnahmen, um 
die Krise zu bewältigen. 
Die Regelungen im Berliner Landesrecht, im Städtebaurecht, im Zweckentfrem-
dungsverbotsrecht, im Wohnungsaufsichtsrecht, im öffentlichen Baurecht sowie im 
sozialen Mietrecht sind nicht effektiv und schlagkräftig genug oder gehen an dem 
Ziel vorbei, genügend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. So wei-
sen die geltenden mietpreisrechtlichen Vorschriften diverse Lücken auf und wer-
den gegenüber Vermietenden häufig nicht durchgesetzt. Finanzielle Förderinstru-
mente wie die Zahlung von Wohngeld schaffen keinen neuen bezahlbaren Wohn-
raum und führen faktisch zu einer Quersubventionierung von zu hohen Mieten. Woh-
nungen fallen aus der Sozialbindung, ohne dass Ersatz geschaffen wird. Die Fehl-
belegungsquote in Sozialwohnungen ist hoch und die Ausweitung des Kreises der 
Sozialwohnungsberechtigten hat außerdem dazu geführt, dass die Konkurrenz im 
niedrigsten Preissegment am größten ist. Neubau sozialer Wohnungen ist trotz För-
dermaßnahmen kaum zu verzeichnen – das Instrument läuft ins Leere. Ein woh-
nungspolitisches Umdenken ist dringend geboten. 

4) Effektive Maßnahmen zur Bekämpfung von Obdach- und 
Wohnungslosigkeit fehlen ebenfalls. 
Obwohl die Bundesregierung das Ziel ausgegeben hat, Obdachlosigkeit bis 2030 zu 
überwinden, fehlt es an wirkungsvollen Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämp-
fung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Wohnungs- und obdachlose Menschen 
erfahren besonders große Diskriminierung auf dem freien Wohnungsmarkt und auch 
die landeseigenen Wohnungsunternehmen können ihnen den dringend benötigten 
Wohnraum oft nicht bereitstellen.  

Das jährlich angebotene Kontingent an Wohnungen im Geschützten Wohnungs-
markt in Berlin reicht nicht annähernd, um den Bedarf zu decken. Außerdem gibt es 
keinen Anspruch auf Zugang zum Geschützten Wohnungsmarkt, die Aufnahme er-
folgt uneinheitlich und mitunter willkürlich. Das Land Berlin als Alleineigentümer 
kann und muss die landeseigenen Wohnungsunternehmen anweisen, mehr staatli-
chen Wohnraum bereitzustellen und transparent und diskriminierungsfrei zu ver-
geben, insbesondere an marginalisierte, diskriminierte und vulnerable Gruppen. 

5) Wohnungseigentümer*innen mit großem Wohnungsbestand 
tragen eine besondere Verantwortung gegenüber der 
Allgemeinheit. 
Eigentum zu besitzen ist wünschenswert, sein Schutz ist grundgesetzlich gewähr-
leistet. Doch Eigentum verpflichtet auch. Die in Artikel 14 Absatz 2 des 
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Grundgesetzes verfassungsrechtlich verankerte Sozialbindung des Eigentums gilt 
auch und gerade für Wohneigentum, weil Wohnen essenzielle Voraussetzung für 
eine menschenwürdige Lebensführung ist, Grund und Boden aber zugleich nicht ver-
mehrbar sind. Gerade viele Wohnungseigentümer*innen mit kleinerem Bestand sind 
sich ihrer Verantwortung bewusst und achten auf eine sozial verträgliche Vermie-
tungspraxis.  

Die Verantwortung von Wohnungseigentümer*innen gegenüber der Allgemein-
heit ist umso größer, je größer ihr Wohnungsbestand ist. Große Wohnungsbe-
stände dienen primär der unternehmerischen Tätigkeit und weniger der Verwirkli-
chung der persönlichen Freiheit der Wohneigentümer*innen, die das Eigentums-
recht in erster Linie schützen will. Auch weitreichende Eigentumsbeschränkungen 
müssen daher hingenommen werden. Der Staat kann und sollte Wohnungseigentü-
mer*innen in die Pflicht nehmen, einen Beitrag zur Beseitigung des Wohnungsnot-
stand zu leisten. 

6) Die Sozialwohnungsquote ist die verfassungskonforme 
Antwort auf die Wohnraumversorgungskrise in Berlin. 
Mit der verbindlichen Sozialwohnungsquote wird ein verfassungskonformer Weg 
aufgezeigt, wie Berlin seiner Pflicht zur sozialen Wohnraumversorgung gerecht wer-
den kann. Sie verpflichtet Eigentümer*innen mit einem großen Wohnungsbestand, 
einen Teil ihrer Wohnungen als Sozialwohnraum zur Verfügung zu stellen. Sie be-
rücksichtigt räumliche und soziale Kriterien, regelt die Miethöhe und eine faire 
Vergabe, vermeidet Fehlbelegungen und stellt den Zugang zu Wohnraum insbeson-
dere für marginalisierte Gruppen sicher. Hierfür hat der Landesgesetzgeber die Ge-
setzgebungskompetenz, weil die öffentlich-rechtlichen Vorgaben zur Wohnraum-
bewirtschaftung das private Mietpreisrecht überlagern. 

Die vorgeschlagene Sozialwohnungsquote schafft bereits nach drei Jahren ca. 
90.000 zusätzliche Sozialwohnungen. In den ersten 15 Jahren nach ihrer Einfüh-
rung ist mit ca. 180.000 neuen Sozialwohnungen im Bestand zu rechnen.  

7) Die Sozialwohnungsquote berücksichtigt die Belange aller 
Akteur*innen auf dem Wohnungsmarkt. 
Die Sozialwohnungsquote nach dem vorliegenden Gesetzentwurf ist für alle Betei-
ligten sozial verträglich: Die maßvolle Staffelregelung und Höhe der Quote belastet 
Wohnungseigentümer*innen nicht über Gebühr. Weil nur jede zweite freiwerdende 
Wohnung als Sozialwohnung vermietet werden muss, kann der Wohnungsmarkt für 
besserverdienende Wohnungssuchende nicht kollabieren. 

Besondere Berücksichtigung finden vulnerable Gruppen, die auf dem aktuellen 
Wohnungsmarkt so gut wie keine Chancen auf bezahlbaren und menschenwürdigen 
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Wohnraum haben, wie etwa akut von Gewalt bedrohte oder betroffene Personen, 
wohnungslose Personen oder Familien, die auf zu kleinem Wohnraum leben müs-
sen. Die besondere Sozialwohnungsquote garantiert, dass ein Fünftel der freiwer-
denden Wohnungen den Menschen mit besonderem Wohnbedarf zur Verfügung ste-
hen. Der Gesetzentwurf sieht ein faires und diskriminierungsfreies Vergabever-
fahren vor, sodass es nicht zu Konkurrenzen unter den verschiedenen Gruppen be-
nachteiligter Wohnungssuchender kommen kann. 

Inzwischen besserverdienende Mietende dürfen nach dem Gesetzentwurf in ihren 
Wohnungen bleiben, auch wenn sie ihre Wohnberechtigung verlieren. Aber die Woh-
nungseigentümer*innen dürfen die Miete dann um 10 Prozent und fortan nach den 
allgemeinen Mietpreisregelungen schrittweise erhöhen. Für den Wegfall dieser So-
zialwohnungen müssen die Wohnungseigentümer*innen die jeweils nächste frei-
werdende Wohnung der Quote zuzuführen. Im Gegensatz zur aktuellen Regelung 
kann der Bestand an bezahlbarem Wohnraum also nicht mehr schrumpfen. 

8) Die Sozialwohnungsquote fördert eine diverse und resiliente 
Stadtgesellschaft und wirkt der Entstehung von 
Brennpunkten entgegen. 
Die Sozialwohnungsquote fördert die Vielfalt und das soziale Klima in den Berliner 
Kiezen und stärkt damit die städtische Gemeinschaftlichkeit. Sozialwohnungen von 
landeseigenen Unternehmen sind aktuell häufig in Quartieren konzentriert, was zu 
Desintegration und der Entstehung von sozialen Brennpunkten führt. Die Sozial-
wohnungsquote wirkt dieser Entwicklung aktiv entgegen, indem sie Wohnungsei-
gentümer*innen dazu verpflichtet, die Sozialwohnungen über alle Stadtteile und 
Wohnungsgrößen zu streuen, in denen sie über Wohnraum verfügen. Sozial vielfäl-
tige Kieze sorgen für ein besseres Miteinander, mehr Sicherheit, Inklusion, Zusam-
menhalt und gesellschaftliche Teilhabe für alle. 

9) Die Sozialwohnungsquote erhöht den Bestand an bezahlbaren 
Wohnungen und spart dem Land gleichzeitig Geld. 
Der Reformvorschlag kann den Berliner Haushalt spürbar entlasten. Subjektförde-
rung in Form von Wohngeld stellt in seiner aktuellen Höhe eine immense Belastung 
für den Landeshaushalt dar. Je mehr bezahlbaren und angemessenen Wohnraum es 
gibt, desto weniger Wohngeldzahlungen werden fällig. 
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10) Der erarbeitete Gesetzentwurf ist auf andere Bundesländer 
übertragbar. 
Nicht nur in Berlin fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Vor allem die bundesdeut-
schen Großstädte stehen vor ähnlichen Herausforderungen. Der vorliegende Rege-
lungsvorschlag wurde zwar am Beispiel Berlins erarbeitet, ist aber auf andere Bun-
desländer übertragbar. Die Sozialwohnungsquote kann überall dort Abhilfe schaf-
fen, wo eine Wohnungsnotlage vorherrscht. 

 

Der Gesetzentwurf 
Gesetz zur Wohnraumbewirtschaftung des Landes Berlin 
(Wohnraumbewirtschaftungsgesetz Berlin – WBG Bln) 

Artikel 1: Gesetz zur Einführung einer Sozialwohnungsquote (SWG) 
Artikel 2: Gesetz über die Errichtung des Landesamts für Wohnungswesen (LWG) 
Artikel 3: Inkrafttreten des Gesetzes 
 

Artikel 1: Gesetz zur Einführung einer Sozialwohnungsquote (SWG) 

Erster Teil: Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Zweck des Gesetzes 
§ 2 Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen 
§ 3 Wohnungsbestand 
§ 4 Kreis der Berechtigten 
Zweiter Teil: Sozialwohnungsquote 
§ 5 Verpflichtung zur sozialgerechten Vermietung (Sozialwohnungsquote) 
§ 6 Erfüllung der Sozialwohnungsquote  
§ 7 Streuung der Sozialwohnungen 
§ 8 Wegfall der Sozialbindung bei Fehlbelegung 
Dritter Teil: Miethöhe  
§ 9 Miethöhe 
§ 10 Härtefall 
Vierter Teil: Besonderer Wohnbedarf 
§ 11 Verfahren zur Vermittlung von Menschen mit besonderem Wohnbedarf 
§ 12 Wohnraumsicherung und Schadensregulierung bei besonderem Wohnbedarf 
Fünfter Teil: Überwachung 
§ 13 Anzeige-, Berichts- und Nachweispflichten  
§ 14 Anzeigepflicht 
§ 15 Berichtspflicht 
§ 16 Überprüfung der Wohnberechtigung 
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§ 17 Kontrollbefugnisse des Landesamts für Wohnungswesen 
Sechster Teil: Wohnungskataster und Datenschutz 
§ 18 Wohnungskataster 
§ 19 Datenschutz der Auskunftspflichtigen 
Siebter Teil: Schlussbestimmungen 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Vorteilsabschöpfung 
§ 22 Rechtsnachfolge  
§ 23 Verwaltungsrechtsweg 
§ 24 Evaluation 

Erster Teil: Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck des Gesetzes 
1Dieses Gesetz dient der Schaffung und Erhaltung von ausreichend Sozialwohnun-
gen im Land Berlin. 2Es stellt den Zugang zu Sozialwohnungen für Menschen, die sich 
am Wohnungsmarkt aus eigener Kraft nicht selbst mit Wohnraum versorgen können, 
und die zweckgemäße Nutzung von Wohnraum sicher. 

§ 2 Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen 
1Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen im Sinne dieses Gesetzes 
sind alle natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaften, die 
im eigenen Namen und auf eigene Rechnung Wohnraum vermieten oder einer dritten 
Person sonst gegen Entgelt zur Nutzung überlassen. 2Als einzelner Wohnungseigen-
tümer oder einzelne Wohnungseigentümerin gilt auch, wer das Wohnungseigentum 
auf mehrere Personen oder Personengesellschaften verteilt, sofern diese eine wirt-
schaftliche Einheit bilden und unter einer einheitlichen Leitung stehen. 3Kein Woh-
nungseigentümer und keine Wohnungseigentümerin im Sinne dieses Gesetzes ist, 
wer die Vermietung oder sonstige entgeltliche Nutzungsüberlassung ausschließlich 
zur Verwaltung fremden Wohnungseigentums unternimmt und wem auch kein mit 
dem Eigentum vergleichbares wirtschaftliches Verfügungsrecht an den verwalteten 
Wohnungen zusteht. 

§ 3 Wohnungsbestand 

(1) Wohnung im Sinne dieses Gesetzes ist jede in Berlin belegene baulich abge-
schlossene Raumeinheit, die zur Wohnnutzung tatsächlich und rechtlich geeig-
net ist, unabhängig von der Zahl der darin enthaltenen Räume. 

(2) 1Zum Wohnungsbestand gehören alle im Allein- oder Mehrheitseigentum ste-
henden Wohnungen des Wohnungseigentümers oder der Wohnungseigentüme-
rin. 2Dazu gehören auch Wohnungen, die mit einer Genehmigung nach dem 
Zweckentfremdungsverbotsgesetz Berlin zu anderen als Wohnzwecken genutzt 
werden.  



– 11 – 

 

(3) 1Nicht zum Wohnungsbestand gehören  
1. Raumeinheiten, die 

a) als Gemeinschaftsunterkünfte, insbesondere zur Unterbringung nach 
dem Asylgesetz oder dem Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung,  

b) als Unterkünfte für kranke oder pflegebedürftige Menschen; 
c) als Hafträume in Justizvollzugsanstalten; 
d) als Patientenzimmer in Krankenhäusern, in medizinischen Versor-

gungszentren oder in vergleichbaren Einrichtungen 
genutzt werden, sowie 

2. Neubauten sowie Wohnungen nach Maßgabe von § 1 des Gesetzes über den 
Sozialen Wohnungsbau in Berlin (Wohnraumgesetz Berlin – WoG Bln). 

2Neubauten sind solche Raumeinheiten, deren Errichtung weniger als zehn Jahre 
zurückliegt. 3Der Zeitraum nach Satz 2 beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Neubau errichtet wurde. 

§ 4 Kreis der Berechtigten 

(1) Zum Bezug einer Sozialwohnung im Sinne von § 5 Absatz 1 Satz 2 ist berechtigt, 
wer einen Wohnberechtigungsschein nach Maßgabe von § 27 Wohnraumförde-
rungsgesetz (WoFG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung über die Abweichung 
von den Einkommensgrenzen des § 9 Absatz 2 WoFG vorweist.  

(2) Zum Bezug einer Sozialwohnung im Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 1 ist berechtigt, 
wer neben dem Wohnberechtigungsschein nach Absatz 1 einen Nachweis für 
den besonderen Wohnbedarf im Sinne von § 5 Absatz 2 Satz 2 in Form eines 
Wohnberechtigungsscheins für besonderen Wohnbedarf erbringt. 

Zweiter Teil: Sozialwohnungsquote 

§ 5 Verpflichtung zur sozialgerechten Vermietung (Sozialwohnungsquote) 

(1) 1Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen von mehr als 50 Woh-
nungen (Sozialverpflichtete) sind verpflichtet, einen Teil ihres Wohnungsbestan-
des als Sozialwohnungen zu vermieten (Allgemeine Sozialwohnungsquote). 2Ab 
einem Bestand von 
1. 50 Wohnungen sind zehn Prozent der Wohnungen; 
2. mehr als 100 Wohnungen sind 15 Prozent der Wohnungen; 
3. mehr als 500 Wohnungen sind 20 Prozent der Wohnungen 
4. mehr als 1000 Wohnungen sind 30 Prozent der Wohnungen 
als Sozialwohnungen zu vermieten. 

(2) 1Von den nach Absatz 1 zu vermietenden Wohnungen sind jeweils mindestens 
20 Prozent an Haushalte mit besonderem Wohnbedarf als Sozialwohnungen zu 
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vermieten (Besondere Sozialwohnungsquote). 2Besonderer Wohnbedarf liegt in 
der Regel vor bei Personen, die 
1. wohnungslos, in Not- oder Behelfsunterkünften untergebracht oder von 

Wohnungslosigkeit akut bedroht sind, 
2. von häuslicher Gewalt bedroht oder betroffen sind, 
3. eine festgestellte Schwerbehinderung (Grad von mindestens 50) haben und 

deren aktuelle Wohnverhältnisse aufgrund der anerkannten Leiden unzumut-
bar sind, 

4. in einer gravierend überbelegten Wohnung wohnen. 
3Eine Wohnung gilt in der Regel als gravierend überbelegt, wenn die Zahl der 
Wohnräume die Zahl der in der Wohnung lebenden Personen um zwei oder mehr 
unterschreitet. 

(3) Die nach Abzug der Wohnungen nach Absatz 2 verbleibenden Sozialwohnungen 
sind zu 25 Prozent an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein 100, zu 
25 Prozent an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein 140, zu 25 Pro-
zent an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein 180 und zu 25 Prozent 
an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein 220 zu vermieten.  

§ 6 Erfüllung der Sozialwohnungsquote  

(1) Zur Erfüllung der Sozialwohnungsquote hat der oder die Sozialverpflichtete jede 
zweite freiwerdende, nicht preisgebundene Wohnung als Sozialwohnung anzu-
bieten.  

(2) 1Die nach Absatz 1 angebotenen Sozialwohnungen sind nach einem Rotations-
prinzip an Haushalte mit besonderem Wohnbedarf und WBS 100, 140, 180, 220 
im Sinne von § 5 Absatz 2 und 3 zu vergeben. 2Sozialverpflichtete mit mehr als 
1000 Wohnungen dürfen zur Erfüllung ihrer Pflichten nach § 7 Absatz 1 und 3 
vom Rotationsprinzip abweichen. 

(3) 1Innerhalb der ersten 36 Monate nach Inkrafttreten dieses Gesetzes muss der 
oder die Sozialverpflichtete 50 Prozent der Sozialwohnungsquote nach § 5 Ab-
satz 1 erreichen. 2Hierzu dürfen bestehende Mietverträge entsprechend ange-
passt werden, wenn die Voraussetzungen für die Vermietung als Sozialwohn-
raum nach § 4 vorliegen und der Mieter oder die Mieterin einverstanden ist. 
3Kann der oder die Sozialverpflichtete die Anforderungen nach Satz 1 nicht erfül-
len, weil die Fluktuation in seinem oder ihrem Wohnungsbestand zu gering war 
und nicht hinreichend Haushalte in den bestehenden Mietverhältnissen die Vo-
raussetzungen des § 4 erfüllen, ordnet das Landesamt für Wohnungswesen ent-
sprechend § 21 die Vorteilsabschöpfung an. 4Die Höhe der Abschöpfung be-
stimmt sich in diesem Fall nach der Differenz zwischen der durchschnittlichen 
Miete pro Quadratmeter im Wohnungsbestands des oder der Sozialverpflichte-
ten und der zulässigen Miete der fehlenden Sozialwohnungen, wobei deren 
Größe mit der durchschnittlichen Wohnungsgröße im Wohnungsbestand des 
oder der Sozialverpflichteten im Anwendungsbereich anzusetzen ist. 
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(4) Ist die Quote erreicht, müssen Wohnungen, die aufgrund von Fehlbelegung ge-
mäß § 8 oder Beendigung des Mietverhältnisses aus der Sozialbindung fallen, 
durch die nächste freiwerdende Wohnung ersetzt werden.  

§ 7 Streuung der Sozialwohnungen 

(1) Die Sozialwohnungsquote ist, soweit möglich, nach Art, Lage und Größe des 
angebotenen Wohnraums proportional aus dem gesamten Bestand des oder 
der Sozialverpflichteten zu erfüllen.  

(2) Bei Sozialverpflichteten mit einem Wohnungsbestand von bis zu 1000 Woh-
nungen gilt Absatz 1 für die Neuvermietungen als erfüllt, wenn das Rotations-
prinzip nach § 6 Absatz 2 eingehalten ist.  

(3) Bei Sozialverpflichteten mit einem Wohnungsbestand von mehr als 1000 Woh-
nungen gilt Absatz 1 als erfüllt, wenn 
1. die durchschnittliche Größe der Sozialwohnungen die durchschnittliche 

Größe der Wohnungen im Gesamtbestand nicht um mehr als 20 Prozent 
unterschreitet und 

2. die Sozialwohnungsquote des oder der Sozialverpflichteten im jeweiligen 
Bezirk nicht um mehr als 20 Prozent von der Sozialwohnungsquote des oder 
der Sozialverpflichteten im Anwendungsbereich dieses Gesetzes abweicht 
und 

3. keine auffälligen Abweichungen von den in § 5 genannten Vermietungsquo-
ten feststellbar sind, wobei eine Übererfüllung der besonderen Sozialwoh-
nungsquote nach § 5 Absatz 2 Satz 1 unschädlich ist.  

§ 8 Wegfall der Sozialbindung bei Fehlbelegung 

(1) 1Hat die Wohnberechtigung der Mieter und Mieterinnen nach § 4 von Anfang an 
nicht bestanden oder fällt diese im Laufe des Mietverhältnisses weg, fällt die 
Wohnung aus der Sozialbindung. 2Hiermit entfalten zugleich die Mietpreis- und 
Belegungsbindung keine Wirkung mehr. 3Die Wohnung wird nicht mehr auf die 
Sozialwohnungsquote nach § 5 angerechnet. 

(2) 1Liegen die Voraussetzungen des Absatz 1 Satz 1 vor, darf der oder die Sozial-
verpflichtete die nach § 9 geschuldete Miete um bis zu 10 Prozent erhöhen. 
2§ 558a BGB gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass der oder die Sozialver-
pflichtete dem Mieter oder der Mieterin den Umstand und Zeitpunkt des Entfalls 
der Mietpreisbindung sowie das Miethöhungsverlangen mitteilt. 3Für die Zukunft 
unterliegt das Mietverhältnis den Vorschriften der §§ 535 ff. BGB.  
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Dritter Teil: Miethöhe  

§ 9 Miethöhe 

(1) Miete im Sinne dieses Gesetzes ist die Nettokaltmiete einschließlich aller Zu-
schläge für Mobiliar und Ausstattungsgegenstände oder sonstiger Geldleistun-
gen, die im Zusammenhang mit der Überlassung der Wohnung vereinbart wer-
den und die der Mieter oder die Mieterin zusätzlich zur Nettokaltmiete zu erbrin-
gen hat. 

(2) Die Miete beträgt bei Haushalten mit einem WBS 100 30 Prozent, bei Haushalten 
mit einem WBS 140 25 Prozent, bei Haushalten mit einem WBS 180 20 Prozent 
und bei Haushalten mit einem WBS 220 15 Prozent unterhalb der ortsüblichen 
Vergleichsmiete gemäß § 558 Absatz 2 BGB.  

(3) Soweit die ortsübliche Vergleichsmiete im Laufe des Mietverhältnisses um mehr 
als zehn Prozent steigt, darf der oder die Sozialverpflichtete die Miete in entspre-
chender Anwendung von Absatz 2 erhöhen. 

§ 10 Härtefall 

(1) Zur Vermeidung einer unbilligen Härte kann die zuständige Behörde auf Antrag 
des oder der Sozialverpflichteten festlegen, dass eine höhere als die für eine So-
zialwohnung zulässige Miete vereinbart werden kann. 

(2) Die für das Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die für einen Härtefall maßgeblichen Kriterien näher zu 
bestimmen. 

Vierter Teil: Besonderer Wohnbedarf 

§ 11 Verfahren zur Vermittlung von Menschen mit besonderem Wohnbedarf 

(1) Die Vermittlung von Menschen mit besonderem Wohnbedarf erfolgt durch die 
Sozialen Wohnhilfen und das Landesamt für Wohnungswesen. 

(2) Die Sozialen Wohnhilfen stellen den nach § 5 Absatz 2 Satz 2 berechtigten Per-
sonen einen Wohnberechtigungsschein für besonderen Wohnbedarf aus. 

(3) 1Das Landesamt für Wohnungswesen leitet eingehende Wohnungsangebote der 
Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen nach der Prüfung und 
Registrierung innerhalb von zwei Tagen an die örtlich zuständige Soziale Wohn-
hilfe weiter. 2Die Soziale Wohnhilfe benennt dem Landesamt für Wohnungswe-
sen innerhalb von einer Woche mindestens zwölf zum Vertragsschluss infrage 
kommende berechtigte Wohnungsbewerbende (Benennungsrecht). 3Von diesen 
zwölf Nennungen leitet das Landesamt für Wohnungswesen vier Nennungen un-
verzüglich an den Sozialverpflichteten oder die Sozialverpflichtete weiter.  

(4) 1Kommt innerhalb von zwei Wochen kein Mietvertrag mit einer der benannten 
Personen zustande, werden dem oder der Sozialverpflichteten vier weitere Be-
rechtigte benannt. 2Dieses Verfahren kann maximal zwei Mal wiederholt werden. 
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3Sofern aus von dem oder der Sozialverpflichteten zu vertretenden Gründen kein 
Mietvertrag über das Benennungsverfahren zustande kommt, kann das Landes-
amt für Wohnungswesen eine geeignete und berechtigte Person zuweisen (Be-
setzungsrecht). 

(5) Ein mit einer berechtigten Person im Sinne des § 5 Absatz 2 Satz 2 abgeschlos-
sener Mietvertrag wird dem Landesamt für Wohnungswesen unverzüglich von 
dem oder der Sozialverpflichteten gemeldet, spätestens aber innerhalb von zehn 
Werktagen.  

§ 12 Wohnraumsicherung und Schadensregulierung bei besonderem Wohnbe-
darf 

(1) 1Der oder die Sozialverpflichtete teilt dem Landesamt für Wohnungswesen jede 
Mietvertragsverletzung mit, die eine Beendigung des Mietverhältnisses begrün-
den kann. 2Liegen Mietrückstände vor, haben der oder die Sozialverpflichtete 
dies dem Landesamt für Wohnungswesen spätestens bei einem Rückstand von 
einer Monatsmiete mitzuteilen. 

(2) 1Zum Zwecke der Wohnungssicherung der Mieter und Mieterinnen schöpft das 
Landesamt für Wohnungswesen zunächst alle sozialhilferechtlichen Möglichkei-
ten einschließlich der Mietkostenübernahmen aus. 2Bei Ausgleich der Mietrück-
stände wird das Mietverhältnis fortgesetzt, es sei denn das Mietverhältnis könnte 
aus anderen Gründen nach § 573 BGB gekündigt werden. 

(3) 1Soweit ein Mieter oder eine Mieterin dem oder der Sozialverpflichteten einen 
Vermögensschaden zugefügt hat, ohne dass dieser ausgeglichen worden ist, 
kann der oder die Sozialverpflichtete vom Landesamt für Wohnungswesen die 
Erstattung des Schadens verlangen (Schadensregulierung). 2Die Schadensregu-
lierung setzt voraus, dass 
1. der oder die Sozialverpflichtete den Schaden innerhalb eines Jahres nach 

Kenntnisnahme gemeldet, 
2. der oder die Sozialverpflichtete zuvor die Mitteilungspflichten nach Absatz 1 

erfüllt hat. 
3Der oder die Sozialverpflichtete trägt die Darlegungs- und Beweislast hinsicht-
lich der Schäden. 4Das Landesamt für Wohnungswesen teilt dem oder der Sozi-
alverpflichteten das Ergebnis der Prüfung der Schadensregulierung innerhalb 
von zwei Monaten, spätestens aber bis zum 31. Dezember des laufenden Kalen-
derjahres mit. 

(4) Weitergehende Schadensersatzansprüche des oder der Sozialverpflichteten ge-
gen den Mieter oder die Mieterin bleiben von diesen Bestimmungen unberührt. 
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Fünfter Teil: Überwachung 

§ 13 Anzeige-, Berichts- und Nachweispflichten 

(1) 1Die Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen sind gegenüber dem 
Landesamt für Wohnungswesen zur Anzeige nach § 14 Absatz 1 verpflichtet. 
2Die Sozialverpflichteten sind zur Anzeige nach § 14, zur Berichterstattung nach 
§ 15, und zur Überprüfung der Wohnberechtigung nach § 16 verpflichtet. 3Die 
Informationen sind dem Landesamt für Wohnungswesen in elektronischer Form 
zu übermitteln. 

(2) Das Landesamt für Wohnungswesen ist befugt, die Daten nach den §§ 14, 15 und 
17 zu erheben und zu verarbeiten, soweit und so lange dies zur Durchführung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung erforderlich ist.  

§ 14 Anzeigepflicht 

(1) Die Wohnungseigentümer und Wohnungseigentümerinnen im Sinne des § 2 ha-
ben dem Landesamt für Wohnungswesen die Überschreitung oder Unterschrei-
tung der nach § 5 maßgeblichen Wohnungsbestandsgrößen anzuzeigen. 

(2) Die Sozialverpflichteten im Sinne des § 5 haben dem Landesamt für Wohnungs-
wesen 
1. das Freiwerden einer Wohnung für den besonderen Wohnbedarf gemäß § 5 

Absatz 2; 
2. das Nichtzustandekommen eines Mietvertrags mit einer gemäß § 11 Ab-

satz 3 Satz 3 benannten Person 
unverzüglich anzuzeigen. 

§ 15 Berichtspflicht 

(1) 1Zum Nachweis der Erfüllung der Sozialwohnungsquote hat der oder die Sozial-
verpflichtete dem Landesamt für Wohnungswesen regelmäßig einen Bericht vor-
zulegen. 2Die Berichtspflicht umfasst die wesentlichen Informationen über Art, 
Umfang und Nutzung des Wohnungsbestandes im Sinne des § 3 im jeweiligen 
Vorjahr.  

(2) Wesentliche Informationen zum Umfang des Wohnungsbestandes im Sinne von 
Absatz 1 sind Angaben zur 
1. Anzahl der Wohnungen; 
2. Anzahl der Wohnungen im Sinne von § 3 Absatz 3 Satz 1 Nr. 2;  
3. Anzahl der zur Erfüllung der allgemeinen Sozialwohnungsquote gemäß 

§ 5 Absatz 1 und der besonderen Sozialwohnungsquote gemäß § 5 Absatz 2 
als Sozialwohnungen vermieteten Wohnungen. 

(3) Wesentliche Informationen zur Art des Wohnungsbestandes im Sinne von Ab-
satz 1 sind Angaben zu jeder Wohnung zur 
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1. Lage im Stadtgebiet durch Nennung der Adressen; 
2. Größe durch Nennung der einzelnen Wohnflächen; 
3. Anzahl der vorhandenen Zimmer. 

(4) 1Wesentliche Informationen zur Nutzung des Wohnungsbestandes im Sinne von 
Absatz 1 sind  
1. die personenbezogenen Daten der Wohnungseigentümer oder Wohnungsei-

gentümerin, namentlich der Familienname, der Vorname, die gegenwärtige 
und frühere Anschrift sowie im Falle von nicht natürlichen Personen zusätz-
lich der Unternehmensname, die Gewerbeart, die Gesellschafter- und Ei-
gentümerstruktur, der Sitz und die Handelsregisternummer sowie der Name 
eines oder einer Zustellungsbevollmächtigten; 

2. die objektbezogenen Daten zu den Wohnungen, namentlich der Wohnungs-
bestand unter Kennzeichnung derjenigen Wohnungen, die Eigentumswoh-
nungen im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes sind und derjenigen 
Wohnungen, die gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1, 2 vom Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes ausgenommen sind; 

3. die vermietungsbezogenen Daten, namentlich die  
a) Neuvermietung oder Wiedervermietung von Wohnungen insgesamt; 
b) Vermietung an Haushalte mit Wohnberechtigung 100, 140, 180 und 

220; 
c) Vermietung an Haushalte mit besonderer Wohnberechtigung; 
d) Anpassung von Mietverträgen im Falle des § 6 Absatz 3; 
e) Anpassung von Mietverträgen im Falle des § 8 Absatz 2; 

unter Angabe der Miete und des Datums des Mietvertragsabschlusses; 

4. Informationen zu genehmigungsgemäß zweckentfremdeten Wohnungen; 
5. Informationen zum Leerstand von Wohnraum. 

2Bei Eigentumswohnungen im Sinne von Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 Var. 1 ist zusätz-
lich anzugeben, wann das Wohnungs- beziehungsweise Teileigentum hieran be-
gründet worden ist. 3Beim erstmaligen Verkauf der nach Satz 1 umgewandelten 
Wohnungen ist der Kaufvertragsschluss unter Angabe des Datums anzuzeigen. 

(5) 1Der Bericht ist erstmals innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten des Geset-
zes zu erstatten. 2Danach ist der Bericht jährlich jeweils unverzüglich nach Jah-
resbeginn, spätestens jedoch bis zum 31. März, für das jeweilige Vorjahr zu er-
statten.  

§ 16 Überprüfung der Wohnberechtigung 

(1) Der oder die Sozialverpflichtete ist verpflichtet, zur Erfüllung der Sozialwoh-
nungsquote nach Maßgabe der §§ 5 bis 9 und der Informationspflichten der 
§§ 13 bis 15 die Wohnberechtigung des Mieters oder der Mieterin im Sinne des 
§ 4 zu überprüfen.  
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(2) 1Der Mieter oder die Mieterin hat dem oder der Sozialverpflichteten den Wohn-
berechtigungsschein vor Abschluss des Mietvertrages gemäß § 6 Absatz 1 oder 
vor Anpassung des Mietverhältnisses gemäß § 6 Absatz 3 auf Verlangen vorzu-
legen. 2Während des laufenden Mietverhältnisses hat der Mieter oder die Miete-
rin dem oder der Sozialverpflichteten den Wohnberechtigungsschein auf Verlan-
gen im Abstand von drei Jahren vorzulegen. 

§ 17 Kontrollbefugnisse des Landesamts für Wohnungswesen 

(1) 1Das Landesamt für Wohnungswesen überprüft die Richtigkeit der Angaben der 
Sozialverpflichteten nach den §§ 14 und 15. 2Die Überprüfung kann stichproben-
artig erfolgen. 

(2) 1Auf Verlangen des Landesamts für Wohnungswesen hat der Wohnungseigentü-
mer oder die Wohnungseigentümerin Nachweise zur ordnungsgemäßen Erfül-
lung der Sozialwohnungsquote und den Angaben nach § 14 und § 15 zu erbrin-
gen. 2Zum Nachweis einer Vermietung gemäß §§ 5 bis 9 sind insbesondere der 
Mietvertrag und der Wohnberechtigungsschein des Mieters oder der Mieterin 
vorzulegen. 

(3) 1Ist eine Informationsgewinnung nach §§ 14 und 15 im Einzelfall nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, kann das Landesamt für Woh-
nungswesen die in §§ 14 und 15 genannten Informationen auch bei dritten Per-
sonen oder öffentlichen Stellen, insbesondere bei der Berliner Stadtreinigung 
abfragen, sofern dieser Abfrage keine schutzwürdigen Belange der betroffenen 
Personen entgegenstehen. 2Die dritten Personen und öffentlichen Stellen sind 
bei einem Auskunftsverlangen des Landesamts für Wohnungswesen verpflich-
tet, entsprechende Auskünfte zu erteilen. 

(4) Kommt der oder die Sozialverpflichtete den Anzeige- und Berichtspflichten nach 
§ 14 bis § 16 nicht nach, ist das Landesamt für Wohnungswesen berechtigt, zu 
angemessener Tageszeit die betroffenen Wohnungen aufzusuchen und mit Ein-
willigung des Mieters oder der Mieterin zu betreten.  

Sechster Teil: Wohnungskataster und Datenschutz 

§ 18 Wohnungskataster 

(1) Das Landesamt für Wohnungswesen führt ein elektronisches Wohnungskataster 
für das Land Berlin. 

(2) 1In dem Wohnungskataster werden alle wesentlichen Informationen zu den 
Wohnungseigentumsverhältnissen, zu Art, Umfang, Nutzung und Instandhaltung 
der Wohnraumnutzung dokumentiert. 2Wesentliche Informationen im Sinne von 
Satz 1 sind Angaben 
1. zum Wohnungsbestand, aufgeschlüsselt nach 

a) Eigentumswohnungen; 
b) Mietwohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt; 
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c) Wohnungen zur Erfüllung der allgemeinen Sozialwohnungsquote nach 
§ 5 Absatz 1 und 3, aufgeschlüsselt nach WBS; 

d) Wohnungen zur Erfüllung der besonderen Sozialwohnungsquote nach 
§ 5 Absatz 2; 

e) geförderten und neu gebauten Wohnungen im Sinne von § 3 Absatz 3 
Satz 1 Nr. 2; 

f) Wohnungen, die genehmigungsgemäß zweckentfremdet werden; 
g) bestehendem Leerstand; 

2. zur Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum beziehungsweise Tei-
leigentum nach § 1 des Wohnungseigentumsgesetzes; 

3. zum erstmaligen Verkauf einer nach den Vorschriften des Wohnungseigen-
tumsgesetzes umgewandelten Wohnung unter Angabe des Datums des 
Kaufvertrags; 

4. zum Gesellschafterbestand und den Eigentumsverhältnissen für den Fall, 
dass es sich bei dem oder der Sozialverpflichteten um eine Personengesell-
schaft handelt; in diesem Fall ist zusätzlich eine zustellungsbevollmächtigte 
Person zu nennen. 

(3) 1Die Informationen nach Absatz Satz 2 Nr. 1 lit. a-g sind zu ergänzen um die 
1. Lage der Wohnung im Stadtgebiet durch Nennung der Adresse; 
2. Größe der Wohnung durch Nennung der Wohnfläche; 
3. Anzahl der vorhandenen Zimmer; 
2Die Informationen nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 lit. b-d sind zu ergänzen um die 
Angaben zu den bestehenden Mietverhältnissen, wobei es genügt, den Beginn 
und im Falle einer Befristung auch die Dauer des Mietverhältnisses anzugeben. 

(4) 1Zum Zwecke der Zuordnung erhält jede Wohnung im Land Berlin eine einmalig 
vergebene Ordnungsnummer. 2Diese Ordnungsnummer ist bei allen Angaben 
der Sozialverpflichteten nach den §§ 14, 15 anzugeben. 

§ 19 Datenschutz  

Die betroffenen Personen sind bei Erhebung der personenbezogenen Daten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Abl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1) zu informieren. 

Siebter Teil: Schlussbestimmungen 

§ 20 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. entgegen § 5 Absatz 1 oder Absatz 2 und § 6 Absatz 2 die vorgeschriebene 

Anzahl von Wohnungen aus dem Wohnungsbestand nicht als Sozialwohnun-
gen vermietet; 
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2. entgegen § 5 Absatz 3 Wohnungen nicht entsprechend den dort festgelegten 
Anteilen an die jeweiligen Personengruppen vermietet, 

3. entgegen § 6 Absatz 1 eine freiwerdende Wohnung nicht als Sozialwohnung 
anbietet, 

4. entgegen § 6 Absatz 4 eine Wohnung, die aus der Sozialbindung fällt, nicht 
durch die nächste freiwerdende Wohnung ersetzt, 

5. entgegen § 7 Absatz 1 und 3 die Sozialwohnungsquote nicht proportional 
nach Art, Lage und Größe des Wohnraums aus dem Gesamtbestand erfüllt. 
Satz 1 gilt nicht, soweit dem oder der Sozialverpflichteten eine entspre-
chende Streuung objektiv nicht möglich ist; 

6. entgegen § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 2 wiederholt gegen 
das Rotationsprinzip verstößt; 

7. entgegen § 9 Absatz 2 oder Absatz 3 eine höhere als die zulässige Miete ver-
einbart oder entgegennimmt; 

8. entgegen § 14 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet, 

9. entgegen § 15 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt, 

10. entgegen § 16 Absatz 1 die Wohnberechtigung nicht überprüft, 
11. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 einen verlangten Nachweis nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt, 
12. entgegen § 17 Absatz 4 den Zutritt zu einer Wohnung verweigert, 
13. einer vollziehbaren Anordnung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund die-

ses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig nachkommt. 

(2) 1Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 7 können mit einer Geldbuße von 
bis zu fünfhunderttausend Euro geahndet werden. 2Ordnungswidrigkeiten nach 
Absatz 1 Nr. 8 bis 13 können mit einer Geldbuße von bis zu zweihundertfünfzig-
tausend Euro geahndet werden. 

§ 21 Vorteilsabschöpfung 

(1) 1Hat ein Wohnungseigentümer oder eine Wohnungseigentümerin vorsätzlich 
oder fahrlässig gegen eine der Bestimmungen in §§ 5, 6, 7, 8 und 9 oder gegen 
die Pflichten aus den §§ 11 bis 15 verstoßen und dadurch einen wirtschaftlichen 
Vorteil erlangt, kann das Landesamt für Wohnungswesen die Abschöpfung des 
wirtschaftlichen Vorteils anordnen. 2Das Landesamt für Wohnungswesen ist be-
fugt, dem nach Absatz 1 Satz 1 pflichtwidrig Handelnden durch Verwaltungsakt 
die Zahlung eines dem Vorteil entsprechenden Geldbetrages aufzuerlegen. 3Der 
Verwaltungsakt nach Satz 2 hat eine Bestimmung zu enthalten, wonach der 
Geldbetrag zweckgebunden in den Fonds für den Sozialen Wohnungsbau der In-
vestitionsbank Berlin eingebracht werden muss. 



– 21 – 

 

(2) 1Es wird vermutet, dass Verstöße gegen die §§ 5, 6, 7, 8 und 9 wirtschaftliche 
Vorteile verursachen. 2Ein wirtschaftlicher Vorteil wird auch vermutet, wenn der 
oder die Sozialverpflichtete den Pflichten aus §§ 13 bis 17 nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig nachkommt und dadurch die Feststellung eines Versto-
ßes gegen §§ 5 bis 9 wesentlich erschwert oder vereitelt wird. 

(3) 1Die Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. 2Für die Schät-
zung gilt § 287 der Zivilprozessordnung entsprechend, allerdings mit der Maß-
gabe, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. 

(4) 1Sollte die Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte darstellen, ist die Anordnung 
auf einen angemessenen Geldbetrag zu beschränken oder gänzlich von der An-
ordnung abzusehen. 2Von der Vorteilsabschöpfung kann auch dann abgesehen 
werden, wenn der erlangte Vorteil geringfügig ist und die Abschöpfung einen 
hierzu unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde. 3Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 3. 

§ 22 Rechtsnachfolge  

Verwaltungsakte, die auf Grundlage dieses Gesetzes erlassen werden, gelten auch 
für und gegen den Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin, es sei denn der 
Verwaltungsakt ist ausschließlich personenbezogen. 

§ 23 Verwaltungsrechtsweg 

(1) Gegen Maßnahmen oder Entscheidungen des Landesamts für Wohnungswesen 
nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die auf Grundlage dieses Gesetzes er-
lassenen Verwaltungsakte sowie deren Nebenbestimmungen haben keine auf-
schiebende Wirkung.  

§ 24 Evaluation 

(1) Die Auswirkungen dieses Gesetzes sind durch den Senat von Berlin sieben Jahre 
nach seinem Inkrafttreten zu evaluieren. 

(2) Dabei sind insbesondere  
1. die Entwicklung des Bestands an Sozialwohnungen; 
2. die Wirksamkeit der Sozialwohnungsquote; 
3. die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt; 
4. der Verwaltungsaufwand für die Sozialverpflichteten und die zuständigen Be-

hörden zu untersuchen. 
(3) Der Senat berichtet dem Abgeordnetenhaus von Berlin über das Ergebnis der 

Evaluation. 
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Artikel 2: Gesetz über die Errichtung des Landesamts für Wohnungswesen 
(LWG) 

§ 1 Errichtung des Berliner Landesamts für Wohnungswesen 
1Das Land Berlin errichtet das Landesamt für Wohnungswesen mit Sitz in Berlin als 
nachgeordnete Behörde der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und 
Wohnen. 2Errichtungszeitpunkt ist der 1. Januar 2027. 

§ 2 Zuständigkeit und Aufgaben 

(1) Das Landesamt für Wohnungswesen ist zuständig für die Verwaltung der Wohn-
raumbewirtschaftung. 

(2) Zu den Aufgaben des Landesamts für Wohnungswesen zählt die Durchführung 
der Vorschriften des Gesetzes zur Einführung einer Sozialwohnungsquote 
(SWG), insbesondere 
1. die Führung und Verwaltung des Wohnungskatasters nach § 18 SWG; 
2. die Überwachung der Einhaltung der Sozialwohnungsquote nach den 

§§ 13 ff. SWG; 
3. die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 20 SWG 

(3) Der Senat kann dem Landesamt für Wohnungswesen auf Vorschlag der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen weitere Aufgaben übertra-
gen. 

§ 3 Leitung 
1Das Landesamt für Wohnungswesen wird von einem Präsidenten oder einer Präsi-
dentin geleitet. 2Die Behördenleitung wird auf Vorschlag der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ernannt. 

§ 4 Personal 

Das Landesamt für Wohnungswesen ist Dienststelle im Sinne von § 5 Absatz 1 des 
Personalvertretungsgesetzes und Personalwirtschaftsstelle. 

Artikel 3: Inkrafttreten des Gesetzes 

Artikel 3: Inkrafttreten 

(1) Artikel 2 tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Berlin in Kraft. 

(2) Artikel 1 tritt sechs Monate nach der Errichtung des Landesamts für Wohnungs-
wesen in Kraft.  

 


